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GEMEINDE SAERBECK 
 
 
 

 

BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR.  7  
„Ortskern“ 

-  14.  Änderung – 
 

i n  d e r  F a s s u n g  v o m  2 9 .  N o v e m b e r  2 0 1 7  

1. Wohnungen	jeglicher	Art	sind	innerhalb	des	MK-Gebietes	oberhalb	des	Erdgeschosses	all-
gemein	zulässig.	Eine	Wohnnutzung	im	Erdgeschoss	oder	darunter	befindlichen	Geschos-
sen	ist	auch	ausnahmsweise	nicht	zulässig.(§	7	(2)	Nr.	6	und	7	sowie	(3)	Nr.	2	i.V.m.	§	1	(5)	
und	(6)	BauNVO)	

	
1. Tankstellen	jeglicher	Art	sind	innerhalb	des	MK-Gebietes	nicht	zulässig.(§	7	(2)	Nr.	5	sowie	

(3)	Nr.	1	i.V.m.	§	1	(5)	und	(6)	BauNVO)	
	
2. Vergnügungsstätten	sind	innerhalb	des	MK-Gebietes	nicht	zulässig.	

(§	7	(2)	Nr.	2	i.V.m.	§	1	(5)	BauNVO)	
 
3. Garagen	oder	Stellplätze	im	Sinne	des	§	12	BauNVO	sind	auch	außerhalb	der	überbauba-

ren	Grundstücksflächen	zulässig.	(§	23	(6)	BauNVO)	
 
4. In	den	gekennzeichneten	Lärmpegelbereichen	LP	II	und	LP	III	sind	für	Neubauten	bzw.	bau-

liche	Änderungen	von	Wohn-	und	Aufenthaltsräumen	im	Sinne	der	DIN	4109	die	folgenden	
erforderlichen	resultierenden	Schalldämm-Maße	(erf.	R'W,res)	durch	die	Außenbauteile	
(Wandteil,	Fenster,	Lüftung,	Dächer	etc.)	einzuhalten:	

Lärmpegelbereich	II	
Aufenthaltsräume	von	Wohnungen,	für	Unterricht	u.ä.:	erf.	R'W,res	=	30	dB	Büroräume	
u.ä.:	erf.	R'W,res	=	30	dB	

Lärmpegelbereich	III	
Aufenthaltsräume	von	Wohnungen,	für	Unterricht	u.ä.:	erf.	R'W,res	=	35	dB	Büroräume	
u.ä.:	erf.	R'W,res	=	30	dB	

Schallschutz	von	Schlafräumen:	Im	Lärmpegelbereich	(LP)	III	sind	nachts	beim	Neubau	bzw.	
baulichen	Änderungen	im	Zusammenhang	mit	Fenstern	von	Schlafräumen	bzw.	zum	Schla-
fen	geeigneten	Räumen	schallgedämpfte	Lüftungssysteme	vorzusehen,	welche	die	Ge-
samtschalldämmung	der	Außenfassaden	nicht	verschlechtern.	Ausgenommen	hiervon	sind	
Fenster	an	den	komplett	straßenabgewandten	Fassadenseiten.	Ausnahmsweise	kann	auf	
schallgedämpfte	Lüftungssysteme	bei	entsprechendem	Einzelnachweis	verzichtet	werden.	
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1  V E R A N L A S S U N G  U N D  E R F O R D E R L I C H K E I T  
Die 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Ortskern “ ist am 8. August 
2012 rechtkräftig geworden. 

Gegenstand der Bebauungsplanänderung war die planungsrechtliche 
Sicherung des Neubaus eines Wohn- und Geschäftshauses mit Einrich-
tungen des betreuten Wohnens und der Tagespflege. Das derzeit unbe-
baute Grundstück soll im Zuge der Nachverdichtung nach den Zielen der 
Innenentwicklung baulich entwickelt werden. Geplant waren Senioren-
wohnungen im 1. Geschoss und im Dachgeschoss sowie betreutes Woh-
nen (Pflegeplätze) im Erdgeschoss. 

Die ständige Betreuung der Bewohner wurde seinerzeit planungsrecht-
lich als gewerbliche Nutzung bewertet. 

Nach dem jetzt angestrebten Betriebskonzept ist diese Nutzung als 
Wohnnutzung zu bewerten, da auch Pflegeplätze einen Ort des Lebens-
mittelpunkts älterer Menschen darstellen und dies eine Grundvorausset-
zung des Wohnens ist. 

Vor diesem Hintergrund ist die geplante Nutzung im Erdgeschoss auf-
grund der aktuellen textlichen Festsetzung der 10. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 planungsrechtlich nicht zulässig. Diese lässt derzeit eine 
Wohnnutzung im Erdgeschoss oder darunter befindlichen Geschossen 
weder allgemein noch ausnahmsweise zu. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Genehmigungsfä-
higkeit der geplanten Einrichtung für betreutes Wohnen zu schaffen, ist 
die Änderung dieser textlichen Festsetzung des Bebauungsplanes Nr. 7 
„Ortskern “ erforderlich.  

Zur Absicherung der Zielsetzungen ist ein formelles Änderungsverfahren 
des Bebauungsplanes gem. § 13 BauGB durchzuführen. Gegenstand der 
14. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 7 Ortskern Saerbeck ist die Ände-
rung der Zulässigkeit von Wohnen im Geltungsbereich gemäß den Vor-
schriften des § 7 BauNVO. Die Grundzüge der Planung sind dadurch 
nicht berührt. 

2 14. Änderung 
Die textliche Festsetzung Nr. 1 wird gestrichen. 

Es gilt bezogen auf die Zulässigkeit einer Wohnnutzung der Zulässigkeits-
katalog des § 7 BauNVO. Demnach sind Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gem. 
§ 7 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO allgemein zulässig. Ausnahmsweise zulässig sind 
Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 6 und 7 BauNVO fallen. 

Damit wird planungsrechtlich die geplante Pflegeeinheit im Erdgeschoss 
als Ausnahme gemäß des § 7 BauNVO im Kerngebiet zulässig. 

Vor diesem Hintergrund entfällt die alte textliche Festsetzung Nr. 1 mit ge-
schossweiser Zulässigkeit von Wohnnutzungen. 
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Die fortlaufende Nummerierung der textlichen Festsetzungen in der Fas-
sung der 10. Änderung des Bebauungsplanes wird entsprechend redak-
tionell angepasst. 

Die Grundzüge der Planung sind nicht berührt. 

2 Auswirkungen 
Durch die Streichung der textlichen Festsetzung Nr. 1 sind keine Verän-
derungen der Auswirkungen auf die Umwelt oder andere Belange zu er-
warten. Die zeichnerischen Festsetzungen sind nicht betroffen. Alle an-
deren textlichen Festsetzungen (Nr. 1 – Nr. 4 NEU) bleiben gültig. 

Eine Umweltprüfung sowie ein Umweltbericht sind nicht erforderlich. Das 
Vorhaben unterliegt nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen nicht. 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist nicht betroffen. 
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Planzeichnung 14. Änderung Bebauungsplan Nr. 7 Ortskern 
 


